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1. BEGRIFF

Der Name Bank stammt von dem italienischen banco, einem Tisch,

auf dem im Mittelalter die Geldwechsler ihre Münzschalen stehen hatten;

im Fall einer unehrlichen Gebarung wurde ihnen die Bank zerbrochen,

italienisch banco rotto, davon das Wort Bankrott. Nach Macleod (a. a. O0.)

verwendeten die Deutschen im Mittelalter die Bezeichnung Bank oder banco

für die in Italien errichteten montes (s. S. 156). Über die ältesten Banken,
die zumeist Girobanken waren, siehe S. 53.

Banken sind Unternehmungen, die sich mit der Zahlungs- und

Kreditvermittlung befassen!). Häufig versteht man‘ unter Banken

nur Aktiengesellschaften, während jene, die Bankgeschäfte als Einzel-

firma, offene oder Kommanditgesellschaft betreiben, als Bankiers

bezeichnet werden. Dagegen gilt als Banker im englischen Sinne nur

derjenige, der in seinem ordentlichen Geschäftsbetrieb von einem

1) Die weitaus wichtigste Funktion der modernen Banken ist die Kredit-

vermittlung. Gegenüber dieser ist die Zahlungsvermittlung immer mehr
zurückgetreten, zumal mit der Entwicklung des Kreditverkehres auch bei der

Zahlungsvermittlung zumeist Kredit gegeben oder genommen wird. Daher

sind neuere Definitionen über die Zahlungsvermittlung hinweggegangen; so

bezeichnet Somary (a.a. O., S.3) die Banken als Institute, deren Beruf es

ist, Kredit zu nehmen. Solche Definitionen lassen Bankgeschäfte, die auch

heute noch wichtig sind, wie das Wechslergeschäft, die Ausstellung von

Reisekreditbriefen und Reiseschecks gegen Barzahlung, den Clearingverkehr
und ähnliche, außer Betracht. Einzelne Banken befassen sich auch heute noch

{ast ausschließlich mit der Zahlungsvermittlung; so der Wiener Giro- und

Cassen-Verein, die Bank des Berliner Kassenvereines u. a.


